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"eJustice weiter vorantreiben!"
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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Peter Meyer, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, 
Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther Felbinger, Thorsten 
Glauber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann 
Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Alex-
ander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bern-
hard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Wid-
mann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

eJustice weiter vorantreiben! 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Der Landtag begrüßt, dass der elektronische 
Rechtsverkehr in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
in Verfahren nach der Zivilprozessordnung (ZPO) 
und dem Gesetz über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit (FamFG) in Bayern terminge-
recht und ohne Verzögerung eingeführt werden 
soll und dass hierbei die Auffassung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bei den Gerichten und die 
Situation der einzelnen Gerichte berücksichtigt 
werden. Das Projekt eJustice muss weiterhin er-
folgreich vorangetrieben werden und hierfür si-
chert der Landtag seine Unterstützung zu. 

2. Die Staatsregierung wird in diesem Zusammen-
hang aufgefordert, 

─ die elektronische Gerichtsakte in engem zeitli-
chen Zusammenhang mit dem elektronischen 
Rechtsverkehr einzuführen (mit entsprechen-
der Ausstattung der Arbeitsplätze), 

─ die E-Gerichtssaal-Ausstattung voranzutreiben 
und dabei auch die Belange der Anwaltschaft 
zu berücksichtigen (z. B. genügend Steckdo-
sen im Gerichtssaal), 

─ den Prozessvertretern einen gesicherten 
WLAN-Zugang in Gerichtsgebäuden zur Ver-
fügung zu stellen, 

─ sich dafür einzusetzen, dass die Teilnahme 
am elektronischen Rechtsverkehr auch den 
Bürgerinnen und Bürgern zeitnah ermöglicht 
wird, 

─ alle Gerichte mit einem Glasfaseranschluss 
auszustatten und das Breitbandförderpro-
gramm so weiterzuentwickeln, dass zeitnah al-

le Haushalte und Kanzleien in Bayern einen 
schnellen Internetzugang, möglichst per Glas-
faseranschluss, erhalten. 

 

 

Begründung: 

Die Bedeutung der digitalen Medien nimmt in allen 
Bereichen rasant zu, sei es in der Wirtschaft, in der 
Verwaltung oder bei den Bürgerinnen und Bürgern. 
Deshalb ist es wichtig, die weitere Digitalisierung der 
Abläufe auch bei den Gerichten und Staatsanwalt-
schaften weiter voranzutreiben. Der Vergleich mit unse-
rem Nachbarland Österreich, das in diesem Bereich 
sehr fortschrittlich ist, zeigt ganz klar die Vorteile von 
eJustice auf. In Österreich besteht der elektronische 
Rechtsverkehr (ERV) bereits seit 1990, derzeit wird die 
elektronische Akte eingeführt. Seit 2013 gibt es die 
Möglichkeit der eKommunkiation mit der Justiz für alle. 
Seitdem können auch die Bürgerinnen und Bürger mit 
ihrer Bürgerkarte oder per Handysignatur (mit TAN) 
Klagen einreichen (www.eingaben.justiz.gv.at). Im Jahr 
2015 gab es 10.000 Teilnehmer am ERV, bei ca. 
15,4 Mio. Transaktionen und einer Portoersparnis von 
ca. 11 Mio. Euro proJahr. Ein großer Vorteil der e-
Kommunikation ist neben der Kosten- auch die Perso-
nal-, und Zeitersparnis sowie die ständige Verfügbar-
keit. 

Bayern plant die Einführung des elektronischen 
Rechtsverkehrs in Umsetzung des E-Justice-Gesetzes 
im Zeitraum von Februar bis Oktober 2017. Es ist sehr 
zu begrüßen, dass Bayern damit nicht von der im E-
Justice-Gesetz vorgesehenen Opt-out-Möglichkeit 
Gebrauch macht und sich der Start des ERV dadurch 
nicht weiter verzögert. Nach der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den ordentlichen 
Gerichten erfolgt die Zulassung der elektronischen 
Kommunikation zunächst in einer ersten Stufe nur für 
die Einreichung elektronischer Dokumente (Postein-
gangsbereich) bei den in der Anlage 2 aufgeführten 
Gerichten ab dem dort für sie angegebenen Datum. 
Über den Zeitpunkt der Stufe 2, der den elektroni-
schen Ausgang betrifft, können die Gerichte flexibel 
entscheiden. 

Als eigenständige Maßnahme soll auch die elektroni-
sche Gerichtsakte eingeführt werden. Ein diesbezügli-
ches Pilotprojekt in Landshut war sehr erfolgreich und 
fand große Akzeptanz. Seit dem 01.01.2014 war dort 
der elektronische Rechtsverkehr für die gesamte Zi-
vilabteilung des Landgerichts (LG) Landshut eröffnet, 
ab dem 01.01.2016 wurde komplett auf die führende 
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eAkte umgestellt. Die Pilotierung findet nun auch bei 
weiteren Gerichten statt. Seit dem 27.03.2017 wurde 
für Verfahren erster Instanz nach der Zivilprozessord-
nung (ZPO) auch beim LG Regensburg die elektroni-
sche Aktenführung angeordnet (vgl. § 14 der E-Rechts-
verkehrsverordnung Justiz – ERVV Ju, Anlage 3). Um 
das Projekt eJustice weiter voranzubringen, muss die 
eAkte unseres Erachtens im engen zeitlichen Zu-
sammenhang mit dem ERV eingeführt werden. Dabei 
ist auch eine entsprechende technische Ausstattung 
der Arbeitsplätze notwendig. 

Zudem muss im Zuge der E-Gerichtssaal-Ausstattung 
auch die erforderliche baulich-technische Infrastruktur 
in den betroffenen Gerichtssälen geschaffen werden. 
So beklagen sich viele Anwälte darüber, dass oftmals 
nicht einmal Steckdosen für ihren Laptop zur Verfü-
gung stehen. Darüber hinaus existiert bislang lediglich 
beim LG Landshut ein kostenpflichtiger „Hotspot“, der 

von allen Besuchern im Gerichtsgebäude genutzt 
werden kann. Seit 2016 steht für Anwälte, Pressever-
treter und den Generalbundesanwalt im Hochsicher-
heitsgerichtssaal des Oberlandesgerichts München 
ein öffentlicher WLAN-Zugang kostenfrei zur Verfü-
gung. Es ist geplant, künftig nach den haushaltsrecht-
lichen Möglichkeiten schrittweise Standorte mit für die 
Nutzer kostenfreiem BayernWLAN auszustatten. Der-
zeit erfolgt die Abstimmung mit möglichen Pilotstand-
orten. Für die Anwälte ist es als Organe der Rechts-
pflege aber dringend erforderlich, flächendeckend an 
Gerichten einen gesicherten WLAN Zugang zu erhal-
ten. Die Teilnahme am ERV sollte auch alsbald den 
Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht werden. Zudem 
muss hierfür ein schneller Internetzugang, möglichst 
per Glasfaseranschluss, bestehen. 

 

 



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Frau Kollegin, 
beachten Sie bitte die Uhr.

Claudia Stamm (fraktionslos): Dieses Spiel mit dem 
stellvertretenden OB in München ist das Gleiche, als 
würden Sie sagen: In München sagt der Bürgermeis-
ter das, und hier sagt die CSU das.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bitte kommen 
Sie zum Ende.

Claudia Stamm (fraktionslos): Von daher: Die Ehe für 
alle muss sein. Das ist einfach eine Frage der Ge-
rechtigkeit.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Weitere Wort-
meldungen liegen mir nicht vor. Damit kommen wir 
jetzt zur Abstimmung. 

Der federführende Ausschuss für Verfassung, Recht 
und Parlamentsfragen empfiehlt die Ablehnung des 
Antrages. Wer entgegen dem Ausschussvotum dem 
Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um sein 
Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD, der 
FREIEN WÄHLER, von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und Claudia Stamm. Ich bitte, die Gegenstimmen an-
zuzeigen. – Das ist die CSU-Fraktion. Gibt es Stimm-
enthaltungen? – Keine Stimmenthaltung. Damit ist der 
Antrag abgelehnt.

Nun komme ich zurück zu den Dringlichkeitsanträgen 
betreffend Schwimmunterricht. Hier waren wir mit der 
Aussprache bereits fertig. In der Abstimmung werden 
die Anträge getrennt. Ich nehme zunächst in einfacher 
Form die drei Abstimmungen vor und am Schluss die 
von der CSU beantragte namentliche Abstimmung.

Wir beginnen mit dem Dringlichkeitsantrag auf der 
Drucksache 17/17267 – das ist der Antrag der SPD-
Fraktion. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzei-
chen. – Das sind die Fraktionen der SPD, der FREI-
EN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Gegenstimmen? – Das ist die CSU-Fraktion. Stimm-
enthaltungen? – Keine Stimmenthaltung. Frau 
Stamm, ich habe Ihren Arm nicht gesehen.

(Zuruf der Abgeordneten Claudia Stamm (frakti-
onslos))

– Wie die Opposition. – Gut, damit ist der Dringlich-
keitsantrag abgelehnt. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 17/17283 – das ist der Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzei-
chen. – Das sind die Fraktionen der FREIEN WÄH-

LER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. – Gegen-
stimmen? – Das ist die CSU-Fraktion. 
Stimmenthaltungen? – SPD-Fraktion. Damit ist der 
Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Dringlichkeitsantrag auf Druck-
sache 17/17284 – das ist der Antrag der FREIEN 
WÄHLER. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. –
 SPD-Fraktion, die Fraktionen der FREIEN WÄHLER 
und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstim-
men? – Das ist die CSU-Fraktion. – Gibt es Stimment-
haltungen? – Keine Stimmenthaltung. Damit ist der 
Antrag abgelehnt. Wir kommen damit zur Abstimmung 
über den Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 17/17285 – das ist der Antrag der CSU-Fraktion. 
Für diesen Dringlichkeitsantrag wurde namentliche 
Abstimmung beantragt. Für die Abstimmung stehen 
fünf Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 19.59 bis 
20.04 Uhr)

Die Abstimmung ist geschlossen. Die Stimmkarten 
werden außerhalb des Sitzungssaals ausgezählt. Ich 
möchte feststellen, dass die Dringlichkeitsanträge auf 
den Drucksachen 17/17268 und 17/17269 sowie 
17/17271 bis einschließlich 17/17273 und 17/17286 in 
die zuständigen federführenden Ausschüsse verwie-
sen werden.

Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 10 auf:

Antrag der Abgeordneten Helga Schmitt­
Bussinger, Isabell Zacharias, Martina Fehlner u. a. 
(SPD)
Sanierung des Neuen Schlosses Pappenheim: 
Offene Fragen klären, korrekte Mittelverwendung 
sicherstellen. (Drs. 17/16352) 

Ich eröffne die Aussprache. Die Gesamtredezeit be-
trägt 24 Minuten. Die erste Rednerin ist Frau Kollegin 
Schmitt-Bussinger.

Helga Schmitt­Bussinger (SPD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Der Erhalt und 
die Sanierung von Denkmälern ist zweifellos eine 
wichtige Aufgabe, für Privatbesitzer ebenso wie für 
die öffentliche Hand. Wenn private Denkmäler saniert 
werden, beteiligt sich die öffentliche Hand immer wie-
der nicht nur mit Know-how, sondern auch finanziell. 
Wichtig ist dabei, dass es dafür klare Vorgaben gibt. 
So wird das Sanierungserfordernis geprüft, ein Sanie-
rungsplan wird erarbeitet, und es gibt eine Sanie-
rungsvereinbarung bzw. einen Vertrag, in dem detail-
liert festgelegt wird, was in welchem Zeitraum zu 
sanieren und instandzusetzen ist. Die Kosten werden 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/17271 

eJustice weiter vorantreiben! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Florian Streibl 
Mitberichterstatter: Manuel Westphal 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Aus-
schuss für Verfassung, Recht und Parlaments-
fragen federführend zugewiesen. Der Aus-
schuss für Fragen des öffentlichen Dienstes 
und der Ausschuss für Staatshaushalt und Fi-
nanzfragen haben den Dringlichkeitsantrag 
mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dring-
lichkeitsantrag in seiner 75. Sitzung am 13. 
Juli 2017 beraten und mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen 
Dienstes hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 
62. Sitzung am 26. September 2017 mitbera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 

4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 
165. Sitzung am 28. September 2017 mitbera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian 
Streibl, Peter Meyer, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans 
Jürgen Fahn, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, 
Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Prof. Dr. Mi-
chael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta 
Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/17271, 17/18568 

eJustice weiter vorantreiben! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Ich sehe 

bei der CSU nur zögerliche Zustimmung. –

(Volkmar Halbleib (SPD): Die sind noch beim geordneten Übergang, Herr Präsi­

dent! – Heiterkeit bei der SPD)

Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und von BÜND­

NIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/17271 vom 20.06.2017
	Plenarprotokoll Nr. 106 vom 21.06.2017
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/18568 des VF vom 28.09.2017
	Beschluss des Plenums 17/18760 vom 25.10.2017
	Plenarprotokoll Nr. 114 vom 25.10.2017

